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- über Herrn Beigeordneten Märtens  gez. Märtens 
- über Herrn Oberbürgermeister Buchhorn gez. Buchhorn 
 
 
 
Anwohnerparken (Bewohnerparken) im Bereich der Straße „Am Mittelberg“ 
- Bürgerantrag vom 29.07.15 
- Nr. 2015/0683 
- Stellungnahme 
 
 
Der Petent bittet um Prüfung, ob im Bereich der Straße „Am Mittelberg“ eine Sonder-
parkberechtigung für Bewohner eingerichtet werden kann. Eine nähere Begründung für 
diesen Antrag wurde nicht vorgetragen.  
 
Aufgrund gesetzlicher Vorgaben ist die Anordnung von Bewohnerparkvorrechten nur 
dort zulässig, wo mangels privater Stellflächen und aufgrund eines erheblichen allge-
meinen Parkdrucks die Bewohner regelmäßig keine ausreichende Möglichkeit haben, in 
ortsüblich fußläufig zumutbarer Entfernung von ihrer Wohnung einen Stellplatz für ihr 
Kraftfahrzeug zu finden. Als zumutbar wird aufgrund der Verwaltungsvorschrift zur StVO 
eine Entfernung zwischen Wohnung und Fahrzeug von 1.000 m angesehen. Weiterhin 
dürfen in Bereichen mit Bewohnerparkvorrechten werktags von 9:00 bis 18:00 Uhr nur 
50 %, in der übrigen Zeit nicht mehr als 75 % der zur Verfügung stehenden Parkfläche 
für die Bewohner reserviert werden. 
 
Im Umfeld der Straße „Am Mittelberg“ ist ein solcher Parkdruck überwiegend nicht fest-
zustellen. Die Straße „Am Mittelberg“ ist eine Sackgasse, in der das Parken entspre-
chend der Straßenverkehrsordnung für ca. 25 Fahrzeuge (rechter Fahrbahnrand) gere-
gelt ist. Zudem gibt es in der Straße überwiegend Ein- und Zweifamilienhäuser, die über 
genügend Garagen und Stellplätze auf Privatgrundstücken verfügen.  
 
Aus den v. g. Gründen sind die Voraussetzungen für die Einführung einer Sonderpark-
berechtigung (Bewohnerparken) nicht erfüllt.  
 
gez. Laufs 
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